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No. 3. 1837.
Merſeburgi

Eilfter Jahrgang. 18. Januar.

Verordnungen und Bekanntmachungen der Königl. Kreisbehoöörde.
Da von dem hieſigen Papiermuühlenbeſitzer Herrn Schreiber, welchem vermöge eines,

durch Kauf erworbenen und mittelſt Hoher Miniſterial-Reſcripte vom 15. October 1835 und
vom 8. Juni 1836 neu beſtaätigten Landesherrlichen Privilegii das ausſchließliche Recht zuſteht,
iin vormaligen Stifte Merſeburg, daher dem jetzigen hieſigen Landrathlichen Kreiſe, ohne Ruck-
ſicht darguf, zu welcher Gerichtsbarkeit ein Ort gehöört, Lumpen ſammeln und reſp. aufkaufen
laſſen zu durfen daruber Beſchwerde gefuhrt worden iſt, daß er in dieſer Berechtigung ſehr
beeinträchtigt, und ihm der in dieſer Beziehung ausdrucklich zugeſicherte Schutz von Seiten der
Ortsbehoörden, oft ſelbſt auf ſein Anſuchen nicht immer gewahrt werde, ſo erhalten die ſammt
lichen Ortsbehörden des hieſigen Kreiſes mit Bezugnahme auf die Hohe Regierungs Verordnung
vom 23. Auguſt 1836 (im 35. Stück des Amtsblatts vom vorigen Jahre) hierdurch die An
weiſung, von jetzt ab ſtreng darauf zu ſehen, daß das Einſammeln und Aufkaufen der Hader-
lumpen Niemanden, ohne alle Ausnahme, geſtattet wird, der ſich nicht dazu durch einen, vom
Herrn 2c. Schreiber ausgeſtellten und von mir beglaubigten Erlaubnißſchein zu legitimiren
vermag. Dabei wird noch bemerkt, daß die von Hochlooblicher Regierung ausgeſtellten Ge
werbeſcheine zum Haderſammeln im Regierungsbezirke Merſeburg den Jnhabern keinesweges
geſtatten ſondern ſogar verbieten, in denjenigen Orten ihr Geſchäft zu treiben in welchen
ihnen Excluſiv-Berechtigungen Anderer entgegen ſtehen, wie dies mit dem Rechte des Herrn

2c. Schreiber im hieſigen Kreiſe der Fall iſt.
Es ſind daher alle Jndividuen, welche im hieſigen Kreiſe Hadern ſammeln oder aufkaufen

und die vorgedachte Legitimation nicht aufzuweiſen vermögen, ſofort zu arretiren und nach er
foöolgter Beſchlagnahme der bei ihnen vorgefundenen Lumpen anhero abzuliefern.

Merſeburg, den 14. Januar 1837.
Der Königl. Landrath des Merſeburger Kreiſes, Starcke.

Ueber den Bedarf einer Haushaltung mittleren Standes,
(Beſchluß.)

Schwerlich wird unter allen dieſen Ausgaben auch nur eine aufzufinden ſeyn, welche
uüberflüſſig oder als zu hoch angeſetzt erſcheint. Und doch dürften die Verhältniſſe eines ſolchen
Familienväters noch manche unvermeidliche ſ. g. Ehrenausgaben erheiſchen. Hieraus ergiebt
ſich alſo, daß ein Dienſteinkommen von 600 Thlr., wenn nicht Nebeneinkünſte damit verbun
den ſind, nur eben hinreicht, um eine Familie nothdürftig anſtändig zu erhalten, und daß dies
nur dann möglich ſeyn wird, wenn die Frau ſowohl die Fertigkeit, als auch den guten Willen
hat, alle diejenigen weiblichen Arbeiten ſelbſt zu verrichten, die man von einer Hausfrau
erwarten darf.

Aber nun ſetze man den Fall, eine ſolche Ehe ſey mit noch einem oder zwei Kindern mehr
geſegnet, die dann doch auch erhalten gekleidet und unterrichtet werden müſſen dadurch ver
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mehren ſich die jaährlichen Ausgaben um 50 bis 80 Thlr., die alſo nur an den Ausgaben fur
den übrigen Lebensbedarf abgebrochen werden kounnen. Und doch wird von einem ſolchen
e in ſeinem Verhaltniſſe gefordert, daß er auch den außern Anſtand wenigſtens nicht
verletzen ſoll.

Leichter wird es freilich einem ſolchen Manne durchzukommen, wenn er einige Tauſend
Thaler Privatvermögen beſitzt, von welchem ihm die Zinſen zufließen. Nach dem jetzt uüblichen
Zinsfuße von 4 Proc. geben 2500 Thli. Capital ein jahrliches Zinſeneinkommen von 100 Thlr.,
und das iſt allerdings ſchon ein huübſcher 3uchuß oder wenn mit einem Gehalte von 600 Thlr.
freie Wohnung verbunden iſt. Schon die Befreiung von der Sorge fur die Wohnung iſt eine
ſehr große Erleichterung; tritt nun vielleicht auch noch, wie es bei manchen Stellen der Fall iſt,
ein Deputat freien Holzes hinzu, ſo fallen dadurch die Ausgaben fur zwei ſehr weſentliche
Beduürfniſſe weg.

Selbſt zugegeben, ein Familienvater ſey im Genuſſe eines feſten Dienſteinkommens von
1000 Thlr., ja ſogar von 1200 Thlr., ſo wird er, wenn er darauf allein beſchränkt iſt, doch
nicht im Stande ſeyn, viel davon zu eruübrigen. Denn man erwage, daß ein Staatsbeamter
in der Regel erſt nach einer Reihe von Dienſtjahren in Stellen mit geringerem Einkommen zu
einem ſolchen Gehalte gelangt; daß dann deſſen, Kinder meiſtentheils in dem Alter ſind, wo ſie
entweder ſchon auf der Univerſität oder doch in den höheren Klaſſen der Schule ſind, wo der
Unterricht betrachtlich mehr koſtet; daß dann auch die Kleidung und der Unterhalt derſelben
weit mehr koſtet, ſo wird, wenn, wie bei dieſem Beiſpiele angenommen worden iſt, drei Kinder

Söhne erhalten werden ſollen, deren Unterricht und Erhaltung leicht 600 Thlr. erfordern.
Zugegeben, es fließen zu dieſem Zwecke 200 Thlr. an Stipendien zu, ſo muß der Vater dem
ungeachtet jährlich noch 400 Thlr. aus ſeinen eigenen Mitteln aufwenden, und das iſt doch
keinesweges eine Kleinigkeit. Sodann erwage man, daß ein Staatsbeamter in einer Stelle
mit 1000 1200 Thlr. Dienſteinkommen zu einem gewiſſen Aufwande ſowohl in ſeinem Haus
weſen, als auch, nicht nur fur ſich, ſondern auch fur die Seinigen, in Hinſicht der Kleidung
genöthigt iſt, und jeder Unbefangene wird begreifen, daß davon nicht viel uübrig bleiben kann.

Aber wieder auf einen Beamten mit einem Einkommen von 600 Thlr. zuruckzukommen,
ſo wird ſich aus der aufgeſtellten Berechnung ſeiner Bedurfniſſe ergeben, daß an ein Zuruücklegen
nicht gut gedacht werden kann, daß ein Auskommen nur durch die rathſamſte Eintheilung,
durch ſtrenge Sparſamkeit und durch Verzichtleiſtung auf beinahe alle Annehmlichkeiten des Le
bens, die ſich kaum ein Handwerker zu verſagen braucht, der mit zwei Geſellen arbeitet, möglich
gemacht werden kann.

Nun fordern wir jeden gewerbtreibenden Burger auf, der eine Familie von drei oder vier
Kindern hat, ſeinen eigenen Bedarf, nach der oben gemachten Specification der einzelnen Be
ſtandtheile genau zu berechnen, ob er dann nicht wird zugeben muſſen, daß ſeine Haushaltung
mehr koſtet. Geſetzt, er arbeitet mit zwei Geſellen und einem Lehrlinge, ſo unterliegt es keinem
Zweifel, daß die Nahrungsmittel dann wenigſtens das Doppelte koſten von dem, was ein
Beamtker, deſſen Hausweſen aus ſechs Perſonen beſteht, dafuür ausgeben kann denn arbeitende
Männer bedürfen mehr und kraftigere Koſt, als derjenige, der nur in ſeinem Amtslocale oder
in ſeiner Stube mit der Feder in der Hand, wenn auch noch ſo angeſtrengt, beſchaftigt iſt. Aber
der grobe Jrrthum entſpringt größtentheils daher, daß die meiſten ihre Ausgaben gar nicht auf
ſchreiben, und viele die Aecker und Garten beſitzen, die Erzeugniſſe derſelben nicht in Anſchlag
bringen. Und doch muſſen dieſe nach dem Werthe der Marktpreiſe ſowohl als Einnahme, wie
auch als Ausgabe berechnet werden.

Das wird folgendes, aus dem Leben gegriffene Beiſpiel vollſtändig erweiſen. Geſetzt, ein
Buürger beſitzt, wie das häufig der Fall iſt, einen Garten, in welchem er alles Getreide, Gemüſe
und Obſt, was er in ſeiner Haushaltung. bedarf, erntet, ſo braucht er dafuür freilich kein baares
Geld aus ſeinem Gewerbe zu geben, allein er muß es doch als Ausgabe rechnen, weil er, wenn
ar es verkauft hatte, den Marktpreis in baarem Gelde dafür hatte einnehmen können, und eine
mögliche Einnahme, wenn ſie nicht Statt findet, einer wirklichen Ausgabe gleich iſt; ja es wird
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in ſolchen Haushaltungen gewöhnlich mehr an ſolchen Fruüchten verzehrt, als in ſolchen, wo ſie
fur baares Geld gekauft werden muſſen. Wir wollen dieſe Behauptung durch ein Beiſpiel zu
beweiſen ſuchen. Geſetzt, ein Burger habe einen Garten mit vielen Obſtbaumen, ſo wird von ihm
und den Seinigen noch einmal ſo viel Obſt verzehrt, als wurde gekauft worden ſeyn; ferner
habe er einige Beete Spargel, von welchen zwei Monate lang täglich 2 Pfund zu 22 gr. ge
ſtochen werden, und er genießt dieſen ſelbſt, ſo giebt er fur dieſen entbehrlichen Genuß, den ein
Beamtker mit 600 Thlr. Beſoldung ſich zu verſagen gezwungen iſt, doch 12 Thlr. 12 gr. aus
nicht in baarem Gelde, aber er hatte ſie einnehmen konnen, mithin iſt die Nichteinnahme ſo gut
als eine Ausgabe. Jſt der Garten groß genug, oder hat er vielleicht noch eine Wieſe, ſo wird
er dadurch auch wohl in den Stand geſetzt, eine Kuh zu halten, die ſein Hausweſen mit Milch
und Butter verſorgt, ſo daß er auch fur dieſe Bedurfniſſe des Lebens baares Geld nicht auszu
geben braucht, die er aber doch eben ſo gut hatte verkaufen konnen, und darum muß er durch
aus ſeinen ſelbſt gewonnenen Bedarf dieſer Gegenſtande nach den Marktpreiſen als baare Aus-
gabe ſich anrechnen. Weil nun von ſolchen ſelbſt gewonnenen Erzeugniſſen in der Regel mehr
verbraucht wird, eben weil ſie fur baares Geld nicht erkauft zu werden brauchen, ſo liegt es
klar am Tage, daß deshalb der Aufwand fur ſolche Gegenſtände in dieſen Haushaltungen im
Grunde genommen großer iſt, und daß dieſerhalb das Hausweſen eines gewerbtreibenden
Buürgers mehr koſtet, als das eines Beamken von mittlerer fixirten Beſoldung, und daß durch
aus kein Grund vorhanden iſt, dieſe wegen der hohen Gehalte zu beneiden.

Wer nur einigermaßen den Schein von dem Weſen zu unkerſcheiden vermag, vergleiche die
Kleidung der Frau eines ſolchen Buürgers, der ſich, weil er nicht zu urtheilen vermag, bei jeder
Veranlaſſung ſchmahend uüber das beneidenswerthe Loos der Beſoldeten auslaßt, mit der der
Frau eines ſolchen, und er wird den Unterſchied wahrnehmen. Die Frau eines Buürgers dieſes
Standes trägt nicht gerade einen Hut, aber ſie ſchafft ſich vielleicht während derſelben Zeit ſechs
neue Kleider an, während die Frau eines Beſoldeten ſich nur eines anzuſchaffen im Stande iſt,
das ſie aber ſorgfältiger behandelt, und dem ſie durch wiederholtes Umaändern nach dem Ge
ſchmacke der Zeit oöfter das Anſehen eines neuen zu geben weiß, und blos ihrer Sorgſamkeit,
Rathſamkeit und Geſchicklichkeit wegen in den unverdienten Vorwurf eines ubertriebenen Klei-
derluxus gerath, der meiſtens nur von den mißguünſtigen Frauen der gewerbtreibenden Buürger
ausgebracht, und von vielen blos gedankenlos nachbetenden Maännern ſteif und feſt geglaubt
wird. Es ſoll aber darum nicht beſtritten werden, daß es auch unter dem Gewerbſtande Frauen
giebt, die durch Schonung und Zurathehalten ihrer Kleidung dieſe lange zu erhalten ſich ange
legen ſeyn laſſen, aber dieſer ehrenwerthen Ausnahmen giebt es nur ſehr wenige, gleich wie es
unter den gewerbtreibenden Buürgern auch nur ſehr wenige giebt, die die Koſten ihrer Haushal-
tung richtig abzuſchatzen wiſſen, und dieſe ſind es dann auch, die den beſoldeten Beamten am
wenigſten beneiden.

Der beſoldete Beamte muß beinahe alle ſeine Bedürfniſſe mit baarem Gelde bezahlen,
höchſtens kann er aus der Cultur eines Gartens einige Beihulfe zu ſeinem Hausweſen ſchöpfen,
wenn ihm nämlich ſeine Amtsverrichtungen die dazu nothwendige Zeit laſſen, den Garten ſelbſt
zu bearbeiten, weil, wenn er alle nothwendige Arbeiten verlohnen ſoll, der Gewinn nur ſehr
gering ſeyn möchte. Ueberdies verurſacht die Cultur eines Gartens doch auch mancherlei Koſten
Entweder iſt er Eigenthum oder erpachtet. Gehoört er zu einem Eigenthumshauſe, ſo wird der
Gewinn ſo ſehr groß nicht ſeyn, weil die Wohnung in einem eigenen Hauſe gewöhnlich theurer
iſt, als Miethe, denn die Zinſen fur das zum Ankauf verwendete Capital, ſo wie die von dem
ſelben zu entrichtenden Abgaben, ſo wie die Koſten der Jnſtandhaltung, müſſen als eine blei
bende Ausgabe gerechnet werden. Jſt es ein bloßes Gartengrundſtuck, ſo muſſen ebenfalls die
Zinſen fur das Ankaufscapital, ſo wie die etwaigen Abgaben, Jnſtandhaltung der Umfriedigung,
das jährlich aufzuwendende Arbeitslohn, ſo wie auch der angeſchaffte Duünger, als Ausgabe
gerechnet werden. Wer ſich die Mühe nimmt, alles dieſes genau zu berechnen, und dann den
Ertrag an Fruchten nach dem Marktpreiſe zu baarem Gelde anſchlagt, wird ſich bald uberzeugen,
daß der Beſitzer oder Pachter eines ſolchen Gartens ſeinen nothwendigen Bedarf an Garten
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erzeugniſſen fur das aufgewendete baare Geld eben ſo gut erkaufen konnke, und daß das, was
etwa mehr erzeugt wird, was durchaus nach den Marktpreiſen angeſchlagen werden muß und
im Hausweſen verbraucht wird, auch als baare Ausgabe zu betrachten iſt. D. d.

Der intereſſante Beifallklatſcher.
Nach Prag kam einſt ein Engagement ſu-

chender Schauſpieler und traf mit dem Director
die Abrede, daß ihm eine Anſtellung zugeſichert
ſeyn ſolle, wenn er das Gluck habe, dem Pu-
blico zu gefallen. Bekanntlich giebt es dort
ſehr viele Juden, bei denen ganz neue complete
Anzuge aller Art in bedeutender Menge zu fin
den ſind. Ein ſolcher fand ſich am nuachſten
Morgen im Gaſthofe ein, wo der Kunſtler lo
girte, und fragte, ob der knotge Herr nit ſchaffe
eppes roors von em neien Anzug. „Den könnte
ich allerdings wohl gebrauchen,“ entgegnete der
Gefragte. Ich bin ein neu engagirtes Mit-
glied des hieſigen Theaters, geſtern erſt ange
kommen mit einem hieſigen Magnaten, dem
ich unmöglich zumuthen konntke, auch meinen
Koffer mit aufladen zu laſſen. Bei den Um-
ſtanden ſah ich mich alſo genoöthigt, ihn in Leip-
zig auf die Poſt zu geben, und nach dem, was
ich uüber die hieſige Mauth vernommen habe,
durften leicht 8 Tage vergehen, ehe ich meine
Sachen wieder in die Hande bekomme. Gleich-
wohl ſoll ich fruher ſchon zum erſten Male auf-
treten 'da will es ſich denn doch geziemen, daß
ich zuvor bei den erſten Herrſchaften mich per
ſönlich empfehle.“ „Nü do wer ich mir
machen eine Ehre daraus, dem knotgen Herren
ßu dienen verſetzte der Ebraer, nahm die
Statur des a oberflächlich in Au-
genſ chein und ei lte fort, um nach nicht langer
Zeit mit einigen Anzugen wieder zu erſcheinen.
Bald wurde einer, der vollkommen paßte, her
ausgefunden, belobt und behandelt. „Aber
lieber Mann, eine Bedingung füge ich hinzu,“
ſagte der Schauſpieler; „jetzt gleich gebe ich
Jhnen nicht mehr als funf Gulden, das Uebrige
in monatlichen Raten zu zehn Gulden. Sind
Sie damit zufrieden, ſo ſind wir handelseins;
wo nicht, ſo muß ich mich ſchon an einen an
dern von Jhren Leuten wenden der mir em-
pfohlen wurde und von dem ich auch bereits
die Zuſage erhalten habe, bis dieſen Nachmit-
tag mit allem Noöthigen verſehen zu werden.“

Nu entgegnete der Handelsmann, „wos
ein Anderer fur den knotgen Herrn thun konn,
das konn ich ah. Beholtens den Anzug und

gebens mir die funf Gulden. Der knotge Herr
werden mer nich betrugen. Wenn Se ferner
wos ſchaffen, ſo ſteh ich ah zu Dienſten.“ Hier-
mit empfahl er ſich, innigſt erfreut, einen gu-
ten Ribbes gemacht zu haben, indem er kei-
nesweges zweifelte, daß ſein Abnehmer ein
feſt engagirtes M itglied des ſtandiſchen Thea
ters ſey, von dem ihm bekannt war, daß die
daran befindlichen Schauſpieler gut ſalarirt
waren. Ueberdem hatte er ſchon mit einigen
derſelben Geſchafte gemacht und richtige Zah-
lung erhalten. Als er jedoch zu Hauſe kam
und ſeine theure Ehehalfte von dem Hergange
benachrichtigte, ſetzte ihm dieſe einen gewalti-
gen Floh ins Ohr, indem ſie aäußerte, der
knotge Herr konne ihn auch wohl beſchummelt
haben, ſey vielleicht gar kein Comoödiant, oder
doch wenigſtens nicht angeſchirrt. Jedes gihrer
Worte fiel mit Centnerſchwere auf ſeine Bruſt
und ſofort eilte er zum Director, um ſich bei
dieſem Belehrung zu verſchaffen. Jndeß war
er discret genug, den eigentlichen Grund ſeiner
Erkundigung nicht anzugeben, und fragte blos,
ob es wahr ſey, daß der Schauſpieler ein neu
engagirtes Mitglied der Buhne wäre. Der
Director beſchied ihn hierauf, er werde erſt en-
grgirr wenn er gefalle. Dankend fur ertheilte
Nachricht eilte er nach dem Gaſthofe, um ſei
nem Käufer Vorwuürfe zu machen, daß er ihn
hintergangen habe, und wo möglich den Anzug
ihm wieder abzunehmen. Doch Jener hatte
den Gaſthof ſchon verlaſſen und keine Nach
richt abgegeben, wo er anzutreffen ſey. Alle
Muühe, ſeinen Aufenthalt auszuforſchen, war
vor der Hand umſonſt. Endlich erſchien der fur

Beide ſo wichtige Tag von dem es aAbhing,
ob der Schauſpieler engagirt und der Jude be-
zahlt wurde. Der Anſchlagzettel verkündete
das Auftreten des Erſtern. Gern ware Letzterer
während der Probe ins Theater gegangen, um
ſeinem Glaubiger dort Vorwurfe zu machen,
allein die Klugheit rieth ihm, ein anderes
Mittel zu ergreifen. Er lief nämlich bei allen
ſeinen Glaubensgenoſſen herum, von denen es
in Prag auch ſehr bedeutende Kauſieute giebt,lobte e guten Eigenſchaften des Schauſpie

lers, verſicherte, Briefe bei Dem und Jenem
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geleſen zu haben, worin ihm das beſte Zeugniß
uüber ſeine vortrefflichen Leiſtungen an andern
Orten ertheilt waäre, und ſchloß mit der Bitte,
der Vorſtellung doch beizuwohnen und zu be-
weiſen daß man auch in Prag die Kunſt zu
ſchätzen wiſſe. Er ſelbſt aber begab ſich Abends
auf die Gallerie, wo er mehrere ſeiner a
um ſich verſammelt hatte. So wie der Debuü-
tirende auftrat, fing er ſelbſt an aus Leibes
kraften zu klatſchen und m gterte die ihm zu
nächſt Stehenden mit den Worten: „So pitſcht
doch aach! pikſcht doch!“ auf, ſeinem Beiſpiele
zu folgen. Dies geſchah und wirkte wie ein
Zauber auf die Uebrigen. Der Schauſpieler,
durch dieſen unerwarteten Empfang ermuthigt,
that ſein Beſtes in der Rolle. Bei jedem Ab-
gange wurde er sppladtt, und ſein ECreditor
ließ es an ſeinem s Theile dabei und an ſeinem
„So pitſcht doch!“ nie fehlen. Auf dieſe Weiſe
erreichte er ſeinen Zweck. Der Schauſpieler
wurde engagirt, und ſein Creditor konnte nun
um ſo ſicherer auf Bezahlung rechnen, da er
hinterdrein ſeinem Schuldner vertraute, wem
dieſer eigentlich das Engagement verdankte

Ganz Rom beſchaftigt ſich mit Folgendem
Proceſſe. Ein junger Mann, 25 Jahre alt,
im Findelhauſe erzogen, wo er 1807 ausgeſetzt
wurde und Philipp Montoni hieß, „ſchleppte
ſein Leben aärmlich hin, bis bei dem Tode des
letzten Herzogs Sforza Ceſarini unbe-
ſtimmte Geruchte uber ſeine Geburt ihn auf
den Gedanken brachten, er ſey der Sohn des
Herzogs Franz Sforza und folglich Erbe
des, von demſelben hinterlaſſenen L Vermögens
Bei ſeiner Armuth war es ihm indeß unmog-
lich, eine Klage anzuſtellen, um ſein Erbe in
Anſpruch zu nehmen. Er wendete ſich an einen
ausgezeichneten Advocaten, Marini, der
dieſe ſchwierige, koſtſpielige und ſehr verzwei
felte Sache uüber ſich nahm, da Monktoni nichts
beſaß, was ſeine Anſpruche rechtlich begrunden
konnte. Der Advocat brachte indeſſen durch
viele Muhe das Nöthige zuſammen, um den
Proceß beginnen zu konnen, und ein Freund
ſchoß ihm die nöthigen Gelder vor. Mon-
toni klagte gegen die mäte chkige und reiche
Familie Torlonia, welche die Guter des
Herzogs geerbt hatte. Nach einem gericht-
lichen Kampfe von vier Jahren wurde zu Ende
des Jahres 1833 Philipp Montoni zum recht-

maßigen Sohne des Herzogs erklärt und in den

Beſitz der Guter und Wurden deſſelben gewie-
ſen. Dies unverhoffte Gluck machte aber den
neuen Herzog ſo ſtolz, daß er ſeine ſonſtigen
Freunde bald verſchmahete und ſelbſt ſeine
Wohlthäter verachtlich behandelte; ja, er ver
gaß die Dienſte, die ihm Marini geleiſtet hatte,
und bot demſelben eine höchſt aärmliche Ent
ſchadigung für ſeine Bemuühungen. Dieſe
mochte der Advocat nicht annehmen, und es
wird nun ein neuer, ſeandalöſer Proceß zwi
ſchen Marini und dem neuen Herzoge beginnen.

Klagen uüber die Menge der Be-
rufsgeſchäfte! Wunſcheſt Du eine aus-
fuhrliche und richtige Definition hieruber, ſo
greife nach dem Lexicon und ſchlage den Artikel
Ar beitsſcheu“ nach. Selten wird die
Erklärung Deines Worterbuchs truägen, wenn
es darin heißt „Unter Klagen uber viele Be
rufsgeſchafte verſteht man: eine gewiſſe Abnei-
gung vor anſtrengender Arbeit, eine beſondere
Liebe zur Ruhe und Bequemlichkeit, die aus
der naturlich ſinnreichen Organiſation des
Menſchen ihren Urſprung entlehnt.“

Nahrungskummer.
Ein 86 jähriger Henker, James Ryan, in

Irland erdroſſelte ſich ſelbſt, weil er auf ſeine
alten Tage es erleben mußte daß die Huma-
nitat und Milde der Menſchen ihm allen Ver
dienſt entzogen.

Ein franzöſiſcher Soldat hatte ſich ſo be
trunken, daß man ihn aus der Stube in einen
Schweineſtall brachte. Hier erwachte er und
glaubte unter Kameraden zu ſeyn. Es fiel
ihm ein, daß er am Morgen um 8 Uhr auf
ſeinem Poſten ſtehen muſſe, und rief aängſtlich:
Quelle heure est- il (wie viel Uhr iſt es)?
Ein großes Schwein erſchrak fuhr zurück und
ließ ſein oöff! öff! hoören. Der Franzoſe ver
ſtand neuf (neun Uhr) und widerſtritt die
Sache Ce n'est pas possib le (nicht möglich)!
Da rief ein anderes kleines Schwein: wui!
wui (oui, oui)! Der Franzoſe war in Ver-
zweiflung und ſchlief in dieſer wieder ein, bis
ihn feine Kameraden wecktken.

Jn dem Bureau des Kriegsminiſteriums
zu Paris iſt ein Mann angeſtellt, welcher



La Guerre (Krieg) heißt. Dieſes Jndivi-
duum hatte früher in Kriegsdienſten geſtanden,
hatte 75 Wunden davon getragen und iſt zwei
mal trepanirt worden. Jn einer einzigen Af-
faire war dieſer Soldat, mit 43 Wunden be-
deckt fur todt auf dem Schlachtfelde zuruck
gelaſſen worden.

Worte, um zu kroſten.
Des Menſchen Schickſal ruht in Gottes Hand

Und druber auch ein väterliches Walten;
Wer Geiſt und Herz mit Gott verband,

Der wird ſich auch in Trubſal halten.
Des Menſchen Schickſal ruht in Gottes Hand

Und wenn auch Stuürme mancher Art einbrechen,
Verzage nicht! Du kennſt das Land,

Wo vorwurfsfrei Du einſt kannſt ſprechen.
Des Menſchen Schickſal ruht in Gottes Hand

Die Ueberzeugung giebt uns Troſt im Leben,
Was die Verblich'ne hier nicht fand,

Das wird ihr Gott wohl jenſeits geben.
Des Menſchen Schickſal ruht in Gottes Hand

Und ſeine Welt iſt ja geweihte Erde,
Gleich viel ob Waſſer oder Land,

Der Körper nur hat ja Beſchwerde.
Des Menſchen Schickſal ruht in Gottes Hand

Und darum troſte Dich nun auch hienieden,
Der Geiſt lebt fort im beſſern Land,

Und nichts mehr ſtort dort ſeinen Sriedo. b. 5

Kehrwork.Setzt etwas in Erſtaunen dich,
Das all' dein Glauben uberwogen,
Hat dir ein Schnapphahn offentlich
Im Hut die Sackuhr ausgezogen,
Prellt dich dein Schneider oder Wirth

doch zehnmal aärger, als du dachteſt,
Haſt du dich in der Zeit verirrt,
Als du zu ſpat vom Schlaf erwachteſt,
Sollſt du, ein armer Erdenklos,
Urploötzlich Burgermeiſter werden,
Gewinnſt du gar das große Loos,
Und wirſt ein Gott ſchon hier auf Erden
Haſt du vom offentlichen Schatz
Ein Thalerchen fur dich genommen,
ind horſt, du habeſt zum Erſatz

Zehntauſend Prugel zu bekommen,
Kurz, reißt dich ein Ereigniß fort,
Das all' dein Glauben uberſteiget,
So rufſt du hin wie her, das Wort,
Das hier ſich hinterm Schleier zeiget.

Doch, ſtaunſt du, weil die Neuigkeit
Nicht deiner Hoffnung Stand gehalten,
So tirſt du ſtumm vor Herzeleid
Und ziehſt den Mund in krumme Falten,

Aufloſung der Charade im vorigen Stuck:
Zeitgeiſt.
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Bekanntmachungen.
(62) MühlenAnlegung. Der Schenk-

wirth Johann Gottlob Mittheiß zu Teuditz be
abſichtigt auf den Grundſtucken der Einwohner
Burkhardt und Steinmetz zu Kauern, inglei-
chen der Wittwe Schumann zu Tollwitz, in der
Feldflur des Dorfs Kauern, eine Bockwind-
muühle anzulegen.

Der hierzu beſtimmte Platz iſt 250 Schrikt
vom Dorfe Kauern und 250 laufende Fuß vom
nachſten Communicationswege entfernt.

Indem ich dieſes Vorhaben den geſetzlichen
Beſtimmungen gemaß hierdurch zur öffentli-
chen Kenntniß bringe, fordere ich alle diejeni-
gen, welche gegruündete Widerſpruche gegen
dieſe beabſichtigte Windmuhlenanlage machen
zu konnen glauben, hiermit auf, ſolche lang
ſtens binnen 8 Wochen bei mir ſchriftlich an
zubringen.

Spater eingehende Proteſtationen können
nicht weiter beachtet werden.

Merſeburg, den 16. Januar 1837.
Der Königl. Landrath Starcke.

(48) Die Salzcontrole betreffend.
Wir erinnern hierdurch wiederholentlich an die
Abloſung des fur das Jahr 1836 noch ruckſtän
digen Salzes; die Friſt hierzu läuft mit dem
letzten Januar d. J. ab, und tritt nach Ablauf
dieſer Friſt fur das nicht abgeholte Salz die
geſetzliche Strafe mit 8 Pf. fur jedes Pfund ein.

Wir bemerken zu dem Ende, daß fur das
Jahr 1836 fur eine Perſon uber 14 Jahr zehn
Pfund und fur eine Perſon unter 14 Jahr vier
Pfund Salz zu entnehmen ſind, und hiernach
jeder ſein Salzquantum, das er fur ſich und
ſeinen Hausſtand abzuholen hat, leicht berech
nen kann.

Das Salz, welches die Gewerbtreibenden
auf das Gewerbe und das Vieh neben jenem,
auf die Kopfzahl repartirten Salze zu loſen ha
ben, iſt denſelben beſonders bekannt gemacht.

Merſeburg, den 12. Januar 1837.

Der Magiſtrat.
(63) Nothwendiger Verkauf.
Land und Stadtgericht zu

Merſeburg.Die, den Kindern, reſp. Erben des Wag-
nermeiſters Johann Gottfried Roſch und deſſen
Ehefrau, Chriſtiane Sophie geb. Hildebrand,
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zugehörige, aus zwei Viertellandes und eini
gen Freiſtucken beſtehende Beſitzung, in der
hieſigen Stadtflur belegen, abgeſchatzt auf
1658 Thlr. 25 Sgr., zu Folge der, nebſt Hy-
pothekenſchein und Bedingungen in der Regi-
ſtratur einzuſehenden, Taxe, ſoll

am 24. Februar 1837,Nachmittags 4 Uhr,
an ordentlicher Gerichtsſtelle ſubhaſtirt werden.

Alle unbekannte Realpraätendenten werden
aufgeboten, ſich, bei Vermeidung der Praclu-
ſion, ſpateſtens in dieſem Termine zu melden.

(541) Aufforderung an Bauge-
werke. Der Neubau der Bruücke zu Benken-
dorf über die kleine Saale, ſoll

am 25. dieſes Monats,11 Uhr Vormittags,
im Termine an Ort und Stelle dem Mindeſt
fordernden uüberlaſſen werden.

Der Koſtenanſchlag liegt in der hieſigen
Gerichts Expedition, Nr. 552. an der Geiſel,
zur Einſicht offen.

Merſeburg, den 12. Januar 1837.
Das Patrimonial- Gericht von Ben

kendorf mit Delitz a. B.

(34) Logis-Vermiethung. Die
3. Etage in meinem Hauſe, Gotthardtsſtraße
Nr. 46., beſtehend aus 2 Stuben, 2 Kam-
mern, Kuche und Speiſekammer, Torfſtall 2c.,
welche bis jetzt der Herr Quintus Teich be-
wohnt, iſt von Oſtern ab, an eine ſtille Fami
lie zu vermiethen.

Das Logis kann taglich in Augenſchein ge
nommen werden, und uber die Bedingungen
beliebe man ſich mit mir zu verſtandigen.

Merſeburg, den 9. Januar 1837.
Carl Wilhelm Klingebeil.

(47) Logis-Vermiethung. Jn der
Johannisgaſſe Nr. 226. iſt ein Logis, beſtehend
in 2 Stuben, Alkoven, Kammer und Kuüche,
zu vermiethen und zu Oſtern zu beziehen.

WMerſeburg, den 14. Januar 1837.

(61) Logis-Vermiethung, Jn der
Sixtigaſſe Nr. 454. iſt ein Logis, wie auch
eine Werkſtatt fur einen Feuerarbeiter, von
jetzt an zu vermiethen.

Merſeburg, den 9. Januar 14837.

(49) Logis-Vermiethung. Jm
Hauſe Nr. 70. iſt ein Logis mit allem Zubehör
zu vermiethen.

Neumarkt vor Merſeburg, den 44. Januar
1837.

(52) Logis-Vermiethung. Bei
Endesgenanntem iſt ein Logis, beſtehend in
Stube, Kammer, Kuüche und Holzremiſe, von
Oſtern ab zu vermiethen.

Merſeburg den 15. Januar 1837.
Guülland, Schneidermeiſter,

Breitegaſſe Nr. 359.

(54) Logis-Vermiethung. Einige
Logis mit und ohne Meubles, ſo wie ein Logis
fur einen Herrn Landtags Deputirten, ſtehen
zu vermiethen und können ſogleich bezogen wer
den auf dem Bruhl Nr. 264.

Merſeburg, den 15. Januar 1837.

(57) Vermiethung. Jn meinem Hauſe,
Nr. 187. am Markt, iſt von Oſtern d. J. an
ein Laden zu vermiethen.

Merſeburg, im Januar 1837.
J. G. Lindner.

(60) Handlungs- Anzeige. Friſche
Holſteinſche Tafelbutter, das Pfund 6 Sgr.
8 Pf., gewurztes Pflaumenmuß, das Pfund
1 Sgr. 8 Pf., neue Fettharinge, das Dutzend
6 Sgr., bei

L. A. Wedd y
am Markt Nr. 252.

(53) Anzeige. Bei Unterzeichnetem
ſtehen drei ganz gut zugerittene Pferde täglich
zum Reiten zu vermiethen.

Friedrich Hadler,
wohnhaft auf der alten Poſt Nr. 353.

(58) Einladung Kuünftigen Donners
tag, als den 19. d. M., bin ich geſonnen, ein
Schlachtefeſt zu halten wozu ich meine Goön
ner und Freunde ergebenſt einlade.

Hoſpitalgartem vor Merſeburg, den 17. Ja
nuar 1837. Wittwe Herrling,
(50) Redouten- Anzeige.

Ein hochzuverehrendes Publikum erlauve



ich mir zur Redoute, welche den 5. Februar un
ter hoher obrigkeitlicher Genehmigung in mei-
nem Locale ſtattfindet, mit der Bitte um recht
zahlreichen Beſuch hiermit ergebenſt einzuladen.

Entrée 15 Sgr.
Weißenfels, im Januar 1837.

Geppert,
Gaſtwirth zum Hirſch.

c56) Vorlaäufige Anzeige.
Daß im Februar d. J. im

neuen Schloßgarten Salon die
zweite Redoute beſtimmt ſtatt-
ſinden wird, mache ich Einem
verehrungswürdigen Publikum
hiemit ganz gehorſamſt bekannt.

Merſeburg, den 16. Jan. 1837.
Palmié.

(55) Concert Anzeige. Freitags,
den 20. Januar wird das zweite Abonnemenkt-
Concert im Schloßgarten- Salon ſtattfinden.
Erſter Theil Sinfonie von Kaliwoda Nr.
4.; Potpourri für das Violoncell uber Themen
aus Euryanthe, componirt von Dotzauer, vor
getragen von Herrn van Gelder, Königl. Nie
derländiſchem Kammer Virtuoſen. Zweiter
Theil: Adagio und Ronde für die Oboe von
Maurer, vorgetragen von Herrn Winne; Va-
riationen fur das Violoncell uüber ein Nieder-
laändiſches Volkslied, componirt und vorgetra-
gen von Herrn van Gelder Ouvertüre zu den
Amazonen von Lindpaintner.

Billets zu 8 Sgr. 6 Pf. ſind im Hauſe des
Unterzeichneten und Abends an der Kaſſe zu
haben. Anfang um 7 Uhr.

Merſeburg, den 16. Januar 1837.
J. F. Braun

(59) Concert Anzeige. Sonntag,
den 22. Januar, iſt in den bekannten Nach
mittagsſtunden Concert im Saale des Bürger
gartens, wozu ganz ergebenſt einladet

Merſeburg, den 16. Januar 1837.
Braun.
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Sonntag, den 22. Januar, predigen in der

Schloß- u. Domkirche: Vorm. Hr. Digc. Langer;
Nachm. Hr. Cand. Hildebrand.

Stadtkirche: Vorm. Hr. Senior Heydenreich;
Nachm. Hr. Sup. D. Rößler.

Neumarktskirche: Hr. Paſtor Eylau.
Altenburger Kirche: Hr. Paſtor Wallenburg.

Kirchennachr. voriger Woche: (Merſeburg.)
Dom. Geboren: dem Seifenſiedermſtr. Wirth

eine Tochter; dem Gefreiten Krüger eine Tochter.
Getrauet: der Huſar Stock mit J. Ch. Schrimpf
aus Priehſtaädt. Geſtorben: der penſionirte Steuer
aufſeher Leißring, im 74ſten Jahre.

Stadt. Geboren: dem Schuhmachermeiſter
Schmidt eine Tochter; dem Fuhrmann Hofmann ein
Sohn; dem Handarbeiter Lehmann ein Sohn dem Zim
mergeſellen Petzold ein Sohn. Getrauet: der
Weißbackermeiſter Pape aus Norden bei Göttingen mit
Jgfr. C. C. E. Nehaus von hier. Geſtorben:
die hinterlaſſene Wittwe des Schneidermeiſters Zimmer-
mann, 61 Jahre alt die hinterl. Wittwe des Kunſt
gaärtners Haman, 76 Jahre alt; die hinterl. Wittwe
des Tiſchlermeiſters Kreidemann 74 Jahre alt der
Fleiſchhauermeiſter Alberts 62 Jahre alt; der jüngſte
Sohn des Strumpfwirkergeſellen Grund, im 1ſten Jahre;
der jungſte Sohn des Factor in der Bandelowſchen Fa
brik, Backhof, im ſten Jahre.

Neumarkt. Geboren: dem Nadlermeiſter Hil-
debrandt eine Tochter dem Backermeiſter Haring eine
Tochter (todtgeb.) Geſtorben: die einzige Tochter
des Fabrikarbeiters Schubert, im 1. Jahre.

Altenburg. Geboren: dem Hausbeſ. Schmidt
ein Sohn. Geſtorbenz der Maurer u. Einwohner
Matthai, 74 Jahre alt.

Mit der Poſt als unbeſtellbar zuruckgekommene
Briefe.

1) Muſikus Dielemann in Zoſchen; 2) Emiſch in
Biſſen 3) Rittergutsbeſitzer J. v. Ehrenberg in Eis-
leben 4) Madame Oehmig in Bitterfeld 5) Frau
Wentin iu Zſchopau; 6) Roſine Herold in Halle;
7), Juſtiz- Rath Bornſchein in Freiburg; 8) Chriſtian
Klinkner in Roſſenburg 9) Frau Berthmann in Blan
kenhain 10) Weismann in Halle 11) Schladebach in
Spergau.

Merſeburg, den 14. Januar 1837.

Königliches Poſt Am t.Bäanſch im Auftrage.

Markktpreiſe der letzten Woche.
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